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BETREFF  Tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags bei der Organschaft  
(§14 KStG); 

  Verzinsung des Anspruchs auf Verlustübernahme nach § 302 AktG 
GZ  IV B 7 - S 2770/0 

DOK  2007/0456675 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Der Bundesgerichtshof hat mit dem Urteil vom 14. Februar 2005 (II ZR 361/02) seine Recht-
sprechung bestätigt, dass der sich aus einem Gewinnabführungsvertrag ergebende Anspruch 
auf Ausgleich eines Jahresfehlbetrages (§ 302 AktG) am Bilanzstichtag der beherrschten 
Gesellschaft entsteht und mit seiner Entstehung fällig wird. Dem Zeitpunkt der Feststellung 
des Jahresabschlusses komme insoweit keine Bedeutung zu. Damit ist der Verlustausgleichs-
anspruch nach §§ 352, 353 HGB ab dem Bilanzstichtag zu verzinsen. 
 
Es ist gefragt worden, welche Auswirkung ein Verstoß gegen die Verzinsungsregelung auf die 
steuerliche Anerkennung der Organschaft hat. 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 
 
Der Verstoß gegen die Pflicht der §§ 352, 353 HGB zur Verzinsung eines Verlustausgleichs-
anspruchs bzw. der Verzicht auf eine Verzinsung im Rahmen einer Organschaft hat keine 
Auswirkungen auf die steuerliche Anerkennung der Organschaft. 
 
Die unterlassene oder unzutreffende Verzinsung eines Verlustausgleichsanspruchs steht einer 
tatsächlichen Durchführung des Gewinnabführungsvertrags nicht entgegen. Im Falle einer 
unterlassenen Verzinsung oder eines unzulässigen Verzichts verletzen die Beteiligten ledig-
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Sicht insoweit zwar zu einer verdeckten Gewinnausschüttung, weil der Gewinnabführungs-
vertrag nicht zu „fremdüblichen“ Bedingungen abgewickelt wird. Verdeckte Gewinnaus-
schüttungen der Organgesellschaft an den Organträger haben jedoch den Charakter vorweg-
genommener Gewinnabführungen, so dass sie als Vorausleistungen auf den Anspruch aus 
dem Gewinnabführungsvertrag zu werten sind. Diese werden zur Vermeidung einer steuerli-
chen Doppelbelastung auf der Ebene des Organträgers entsprechend R 62 Abs. 2 KStR 2004 
gekürzt. Durch eine verdeckte Gewinnausschüttung wird die Durchführung des Gewinnabfüh-
rungsvertrags nicht in Frage gestellt (R 61 Abs. 4 Satz 1 KStR 2004). 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Dr. Selling  
 


